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1 Textliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe

des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzu-

lässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO)

1.2.1 Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung baulicher Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet ist

der höchstgelegene Schnittpunkt des natürlichen Geländes mit der Außenwand. Als Traufhöhe gilt bei

Dächern mit gegeneinander laufenden Dachflächen und Pultdächern die Schnittkante des

aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut bzw. der untere Pultdachabschluss sowie bei flach

geneigten Dächern mit einer Neigung von maximal 5° der obere Abschluss der äußersten Wand über

dem obersten Vollgeschoss (Oberkante Attika).

1.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet darf bei Gebäuden mit flach geneigter Dachfläche bis einschließlich 5°

die maximal zulässige Traufhöhe durch Staffelgeschosse, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5

HBO sind, um bis zu 3,0 m überschritten werden, wenn das Staffelgeschoss talseitig um mindestens

1,5 m gegenüber der Außenwand des darunterliegenden Geschosses zurückversetzt ist.

1.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 und 3 sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig.

1.4 Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6

sowie § 23 Abs. 5 BauNVO)

Garagen haben einen Abstand von mindestens 3,0 m und überdachte Stellplätze von mindestens 1,0

m zu öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen von der Grundstücksgrenze bis zum Dachüberstand,

einzuhalten.

1.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.5.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland mit Rückhaltung und Versickerung von

Niederschlagswasser“ ist das vorhandene Grünland durch eine ein- bis zweischürige Mahd oder

Beweidung als Extensivgrünland zu entwickeln. Bauliche Anlagen sind mit Ausnahme der Errichtung

einer offenen Regenrückhaltung in Form einer Mulde mit Dammaufschüttung und zugehörigem

Auslaufbauwerk unzulässig. Darüber hinaus sind jegliche Ablagerungen von Grünabfällen und

Schnittgut oder sonstigen Gegenständen unzulässig.

1.5.2 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensiv-Acker“ ist zur Aufwertung der Fläche als

Lebensraum für Feldlerche und Rebhuhn innerhalb der Teilfläche 1 die Entwicklung eines

Extensiv-Ackers vorzunehmen. In den Randbereichen der Maßnahmenfläche ist durchgängig ein

mindestens 5 m breiter Ackerrandstreifen in Form eines Gras- und Krautsaumes anzulegen und alle

zwei Jahre durch Mahd zu pflegen.

1.5.3 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und  Landschaft  mit  dem  Entwicklungsziel  „Extensiv-Acker“  ist  zur  Förderung des Acker- Hahnen-

fußes (Ranunculus arvensis) innerhalb der Teilfläche 2 die Entwicklung eines Extensiv-Ackers mit

wintergetreidebetonter Fruchtfolge vorzunehmen. In den Randbereichen der Maßnahmenfläche ist

durchgängig ein mindestens 5 m breiter Ackerrandstreifen zu belassen.

1.5.4 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ ist das vorhandene Grünland durch eine

ein- bis zweischürige Mahd als Extensivgrünland zu entwickeln. Die Anlage von flach ausgezogenen

und zusammen mit dem Grünland mähbaren Hochflutmulden zwischen Wohra und Hatzbach ist

zulässig.

1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§

9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.6.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf

den Baugrundstücken in wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. als weitfugige Pflasterungen,

Rasenpflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster, zu befestigen.

1.6.2 Innerhalb der in der Planzeichnung für den Gewässerverlauf des Hatzbaches festgesetzten

Wasserflächen wird zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässers als Maßnahme zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, dass eine naturnahe

Umgestaltung, unter anderem durch Abtragung der Landspitze zwischen Hatzbach und Wohra bis auf

Mittelwasserniveau der Wohra, weitere Gewässeraufweitungen, Uferabflachungen, Einbringen von

Natursteinschüttungen und Wurzelstubben zur Förderung vielfältiger Substrat- und Strömungsver-

hältnisse, Entfernung vorhandener Steinbefestigungen und Schaffung von Flachwasserzonen,

durchzuführen ist. Die Detailplanung bleibt einem separat durchzuführenden wasserrechtlichen

Genehmigungsverfahren vorbehalten.

1.7 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1

Nr. 25a und b BauGB)

1.7.1 Mindestens 80 % der Grundstücksfreiflächen auf den Baugrundstücken im Allgemeinen Wohngebiet

sind unter Verwendung von einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen gärtnerisch oder als

natürliche Grünfläche anzulegen und zu unterhalten.

1.7.2 Im Allgemeinen Wohngebiet ist je Baugrundstück mindestens ein einheimischer, standortgerechter

Laubbaum oder regionaltypischer Hochstamm-Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

1.7.3 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten Laubbäumen

und Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Sträucher sind in Gruppen von

jeweils 4-6 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen

vorzunehmen.

1.7.4 Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum

mit einem Mindest-Stammumfang von 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen. Eine

Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den in der Planzeichnung festgesetzten

Standorten ist zulässig. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

1.7.5 Die innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland mit Rückhaltung und

Versickerung von Niederschlagswasser“ durch Umgrenzung zum Erhalt festgesetzten Laubgehölze

sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten; bei Abgang sind gleichartige

Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

1.7.6 Die innerhalb der Straßenverkehrsflächen im Bereich der Straße Am Schwitzenberg durch

Umgrenzung zum Erhalt festgesetzten Bepflanzungen mit Beständen der Heidenelke (Dianthus

deltoides) sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten; Beeinträchtigungen im Zuge von

Bauarbeiten und Erschließungsmaßnahmen sind in geeigneter Form, z.B. durch die Errichtung eines

temporären Bauzauns, zu vermeiden.

1.8 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des

Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Böschungen, Stützmauern und Abgrabungen

haben die Angrenzer auf ihren Grundstücken zu dulden und zu gestatten, soweit diese nicht innerhalb

der festgesetzten Verkehrsflächen angelegt werden können.

1.9 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1a BauGB)

1.9.1 Als Ausgleich für die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft

werden die unter den Ziffern 1.5.1, 1.5.2 und 1.5.3 festgesetzten Maßnahmen zugeordnet. Zudem

werden 770.550 Punkte aus der unter Ziffer 1.5.4 festgesetzten Maßnahme zugeordnet. Dies

entspricht einem Flächenanteil an der unter Ziffer 1.5.4 festgesetzten Maßnahme von 8.850 m²,

welcher in Plankarte 3 entsprechend dargestellt bzw. abgegrenzt ist. Von den in dieser Weise

zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen entfällt ein Anteil von 78,25 % auf das Allgemeine Wohngebiet

und ein Anteil von 21,75 % auf die Verkehrsflächen und Flächen für Versorgungsanlagen.

1.9.2 Der nicht für den Ausgleich des vorliegenden Bebauungsplanes benötigte Anteil der in Plankarte 3

dargestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft wird dem städtischen Ökokonto nach BauGB zugeordnet (177.275 Punkte). Dies

entspricht einem Flächenanteil an den Maßnahmen von 2.036 m², welcher in Plankarte 3

entsprechend dargestellt bzw. abgegrenzt ist.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen und einer

Neigung von maximal 40°, Pultdächer mit einseitig geneigter Dachfläche und einer Neigung von

maximal 20° sowie flach geneigte Dächer mit einer Neigung von maximal 5° zulässig. Für

Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO sowie für untergeordnete Dächer sind abweichende

Dachformen und Dachneigungen zulässig.

2.1.2 Zur Dacheindeckung sind Tonziegel und Dachsteine zulässig. Hiervon ausgenommen sind flach

geneigte Dächer mit einer Neigung von maximal 5°. Die Verwendung von spiegelnden Materialien zur

Dacheindeckung ist unzulässig. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie

sowie von Dachbegrünungen bleibt unberührt.

2.1.3 Flach geneigte Dächer mit einer Neigung bis einschließlich 5° und einer Dachfläche von mehr als 6 m²

sind zu einem Anteil von mindestens 60 % in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu begrünen.

Garagen und überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind hiervon ausge-

nommen.

2.2 Gestaltung von Hangbefestigungen und Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO)

2.2.1 Hangbefestigungen, wie z.B. Stützmauern, Gabionenwände oder Natursteinmauern für Auf-

schüttungen oder Abgrabungen des Geländes, sind bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m über der

natürlichen Geländeoberfläche zulässig.

2.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind ausschließlich offene Einfriedungen sowie heimische Laubhecken

bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m über der Geländeoberkante zulässig.

3 Wasserrechtliche Festsetzungen

(Satzung gemäß § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

Das im Allgemeinen Wohngebiet auf versiegelten Grundstücksflächen und nicht dauerhaft begrünten

Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und als Brauchwasser zu verwerten,

sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Je Baugrundstück ist

eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 m³ zu errichten; davon sind mindestens

4,5 m³ als Retentionsvolumen vorzuhalten. Überschüssiges Wasser ist mit einem Drosselabfluss von

maximal 1,0 l/s dem öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

4.1 Stellplatzsatzung

Auf die Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Rauschenberg wird hingewiesen. Es gilt jeweils die

zum Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

4.2 Bodendenkmäler

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege

Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der

Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen

(§ 21 HDSchG).

4.3 Trinkwasserschutzgebiet

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Zone IIIB des festgesetzten

Trinkwasserschutzgebietes WSG-ID 534-001 für die Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des

Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke (festgesetzt am 02.11.1987: StAnz. 48/87, S. 2373;

geändert am 09.11.2005: StAnz. 51/05, S. 4678). Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung

sind zu beachten.

4.4 Verwertung von Niederschlagswasser

4.4.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder

wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange

entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

4.4.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet

werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4

Satz 1 HWG).

4.5 Erdarbeiten und Bodenverunreinigungen

Sollten im Zuge von Erdarbeiten oder sonstigen Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen

schädlicher Bodenveränderungen oder Altlasten wahrgenommen werden, sind nach § 4 Abs. 1 und 2

Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) die Arbeiten an dieser Stelle

abzubrechen und der Sachstand unverzüglich dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, zur

Prüfung anzuzeigen.

4.6 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise

4.6.1 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind

zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und

Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind

insbesondere,

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter

Vogelarten führen können, außerhalb der Fortpflanzungszeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen,

b) Gehölzrückschnitte und -rodungen sowie die Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungszeit

von Vögeln und Fledermäusen (01.03. bis 30.09.) durchzuführen,

c) Baumhöhlen außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von Rodungs- oder

Abrissarbeiten durch einen Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

4.6.2 Im Plangebiet gelegene Flächen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs, die beansprucht werden,

sind zur Vermeidung der Eiablage des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea

nausithous) in der Vegetationsperiode vor ihrer Zerstörung durch Bautätigkeiten vom 15. Juni bis 31.

Juli wöchentlich zu mähen. Tiefbauarbeiten sind in diesen Bereichen nach Durchführung der

vorgenannten Vergrämung ab dem 01. August möglich.

4.6.3 Baumaßnahmen außerhalb der Hauptbrutzeit (März bis September) verhindern das Risiko von

Verlusten und Störungen von Feldlerche und Rebhuhn. Bei einem Baubeginn zwischen 1. April und

31. August ist der gesamte bisher landwirtschaftlich genutzte Eingriffsraum einschließlich vorhandener

Feld- und Wegraine in zweiwöchigem Abstand ab Ende März regelmäßig umzubrechen oder zu

mulchen, damit sich keine geeigneten Brutbedingungen einstellen können.

4.6.4 Diejenigen Flächen, die innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung  von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ (Plankar-

te 3) zur Anlage von flach ausgezogenen und zusammen mit dem Grünland mähbaren

Hochflutmulden bzw. zur Aufweitung des Hatzbaches vorgesehen sind, sind zur Vermeidung der

Eiablage des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) in der Vegetations-

periode vor ihrer Abgrabung vom 15. Juni bis 31. Juli wöchentlich zu mähen. Tiefbauarbeiten sind in

diesen Bereichen nach Durchführung der vorgenannten Vergrämung ab dem 01. August möglich.

4.6.5 Die gemäß Ziffer 1.5.2 festgesetzten artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß § 44

Abs. 5 BNatSchG als vorlaufende Maßnahme umzusetzen, d.h. die Herstellung des Ersatzhabitats für

Offenlandbrüter muss zum Zeitpunkt des Eingriffs in die entsprechenden Lebensräume soweit

entwickelt sein, dass dieses für die betroffenen Arten als Ersatzlebensraum dienen kann. Für die

Maßnahmen ist ein Monitoring über fünf Jahre durchzuführen, um den Erfolg der Maßnahme

sicherzustellen bzw. im Bedarfsfall zeitnah korrigierend eingreifen bzw. nachbessern zu können.

4.7 Hinweise zur Pflege und Bewirtschaftung der Flächen für Kompensationsmaßnahmen

4.7.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland mit Rückhaltung und Versickerung von

Niederschlagswasser“ sind eine Düngung und der Einsatz von Pestiziden unzulässig.

4.7.2 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensiv-Acker“ ist innerhalb der Teilfläche 1 das Getreide

in einem vergrößerten Reihenabstand von ca. 18 bis 20 cm oder alternativ als Handbreitsaat

auszusäen. Der Anbau von Raps und Mais ist unzulässig. Das Abernten der Ackerfläche sowie die

Pflege des Ackerrandstreifens dürfen frühestens am 01. August nach Ende der Brutphase erfolgen.

Die abgeerntete Ackerfläche hat den Winter über als Stoppelacker stehen zu bleiben. Eine erneute

Aussaat nach oberflächlicher Bodenbearbeitung erfolgt im darauffolgenden Frühjahr. Der Einsatz von

Dünger (mit Ausnahme einer geringen organischen Düngung mit Festmist), Wachstumsregulatoren,

Halmstabilisatoren und Pestiziden sowie eine mechanische Unkrautbekämpfung sind unzulässig. Eine

manuelle Unkrautbekämpfung kann außerhalb der Brutzeiten von Anfang August bis Anfang März

erfolgen. Bei der Bewirtschaftung ist eine wendende Bodenbearbeitung (Pflug) anzuwenden.

4.7.3 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensiv-Acker“ ist innerhalb der Teilfläche 2 außer

Wintergetreide z.B. auch die zwischenzeitliche Einsaat von Kleegras oder Sommergetreide möglich.

Der Acker-Hahnenfuß ist aus dem eigentlichen Plangebiet (Plankarte 1) per Samenernte oder

Bodenübertrag auf die Maßnahmenfläche umzusiedeln. Das Getreide ist in einem vergrößerten

Reihenabstand von ca. 18 bis 20 cm oder alternativ als Handbreitsaat auszusäen. Der Anbau von

Raps und Mais ist unzulässig. Das Abernten der Ackerfläche sowie die Pflege des Ackerrandstreifens

dürfen frühestens am 01. August nach Ende der Brutphase erfolgen. Der Einsatz von Dünger (mit

Ausnahme einer geringen organischen Düngung mit Festmist), Wachstumsregulatoren,

Halmstabilisatoren und Pestiziden sowie jegliche Art der Unkrautbekämpfung sind unzulässig. Bei der

Bewirtschaftung ist eine wendende Bodenbearbeitung (Pflug) anzuwenden.

4.7.4 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ hat die erste Mahd zur Förderung des

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) zwischen dem 20. Mai und dem 15.

Juni eines jeden Jahres und die zweite Mahd erst nach dem 15. September zu erfolgen. Fällt der

zweite Wiesenaufwuchs schwach aus, kann auf die zweite Mahd verzichtet werden. Das Schnittgut ist

abzutransportieren. Eine Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind unzulässig.

4.7.5 Der überwiegende Teil der geplanten und dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dienenden

Gewässerrenaturierungsmaßnahme im Bereich der Wohraaue (Plankarte 3) liegt innerhalb des

FFH-Gebietes 5119-302 „Wohraaue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra)“, sodass hier eine

Abstimmung mit der zuständigen Gebietsbetreuung durchzuführen ist.

4.8 Hinweise zur Eingriffsminimierung

Zur Beleuchtung des Plangebietes sind zum Schutz von Nachtfaltern und Fledermäusen LED-Lampen

oder Natriumdampf-Drucklampen mit UV-armen Lichtspektren und geschlossenem Gehäuse zu

verwenden. Eine Beleuchtung des Waldrandes bzw. des unbeplanten Außenbereiches ist zu

vermeiden. Zu verwenden sind Leuchtmittel mit geringem Ultraviolett- und Blauanteilen, die nur

bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht mit Farbtemperaturen von 1.700 bis maximal 3.000 Kelvin

abstrahlen. Werbebeleuchtung und Anstrahlung größerer Flächen sind auf das Nötigste zu begrenzen.

Künstliches Licht darf nur dahin strahlen, wo es unbedingt notwendig ist. Zur Vermeidung

ungerichteter Abstrahlung sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten einzusetzen. Bei allen

Beleuchtungsanlagen sind Außenwirkungen auf angrenzende potenzielle Lebensräume nachtaktiver

oder nachts ruhebedürftiger Lebewesen grundsätzlich zu vermeiden.

4.9 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume*): Pflanzqualität mind. Sol. / H., 3 x v., 14-16 bzw. Hei. 2 x v., 150-200

Acer campestre - Feldahorn Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Acer platanoides - Spitzahorn Tilia cordata - Winterlinde

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Carpinus betulus - Hainbuche Obstbäume (H., v., 8-10):

Fraxinus excelsior - Esche Malus domestica - Apfel

Prunus avium - Vogelkirsche Prunus avium - Kulturkirsche

Prunus padus - Traubenkirsche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Quercus robur - Stieleiche Pyrus communis - Birne

Quercus petraea - Traubeneiche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Sorbus aucuparia - Eberesche Pyrus pyraster - Wildbirne

*Die Verwendung von Sorten und Zierformen ist zulässig.

Artenliste 2 (Sträucher): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Corylus avellana - Hasel Rosa canina - Hundsrose

Crataegus monogyna - Weißdorn Sambucus nigra - Schw. Holunder

Crataegus laevigata Salix caprea - Salweide

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum lantana - Woll. Schneeball

Malus sylvestris - Wildapfel Buxus sempervirens - Buchsbaum

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Ligustrum vulgare - Liguster

Crataegus curvisepala - Weißdorn Lonicera xylosteum - Heckenkirsche

Euonimus europaea - Pfaffenhütchen Lonicera caerulea

Frangula alnus - Faulbaum Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Genista tinctoria - Färberginster Salix purpurea - Purpurweide

Viburnum opulus - Gem. Schneeball

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Lonicera nigra - Heckenkirsche

Buddleja div. spec. - Sommerflieder Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt

Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt

Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Magnolia div. spec. - Magnolie

Cornus florida - Blumenhartriegel Malus div. spec. - Zierapfel

Cornus mas - Kornelkirsche Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin

Deutzia div. spec. - Deutzie Rosa div. spec. - Rosen

Forsythia x intermedia - Forsythie Spiraea div. spec. - Spiere

Hamamelis mollis - Zaubernuss Syringa div. spec. - Flieder

Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird

hingewiesen.
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Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  18.06.2018

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  10.11.2018

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  10.11.2018

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  19.11.2018

bis einschließlich  21.12.2018

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  28.09.2019

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  07.10.2019

bis einschließlich  11.11.2019

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO,

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO und § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch

die Stadtverordnetenversammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Rauschenberger Nachrichten.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu

ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass

die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten

worden sind.

Rauschenberg, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Rauschenberg, den ___.___.______

___________

Bürgermeister
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